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Anlage
zu vorstehender Anordnung

Statut
des Eisenforschungsinstituts der metallurgischen 

Industrie
§ 1

Rechtliche Stellung und Sitz
(1) Das Eisenforschungsinstitut der metallurgischen 

Industrie (nachstehend Institut genannt) ist juristische 
Person. Es ist dem Leiter der Hauptverwaltung Eisen
industrie des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen 
unterstellt.

(2) Sein Sitz ist Hennigsdorf.

§ 2 
Aufgaben

(1) Das Institut hat die Aufgabe, die Entwicklung der 
volkseigenen Industrie auf dem Gebiet der Erzeugung 
und Verarbeitung von Eisen und Stahl durch die 
Lösung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
zu fördern sowie staatliche Organe und volkseigene 
Betriebe bei der Überleitung der Arbeitsergebnisse des 
Instituts in die Praxis zu beraten.

(2) Dem Institut obliegen insbesondere folgende Auf
gaben:

a) Überwachung von bestimmten Erzeugnissen der 
dem Ministerium für Berg- und Hüttenwesen 
unterstehenden Werke;

b) Untersuchungen, Erprobungen und Begutach
tungen;

c) technisch-wissenschaftliche Versuchs- und Ent
wicklungsarbeit;

d) Ausbildung technisch-wissenschaftlicher Kader.

(3) Der Leiter der Hauptverwaltung Eisenindustrie 
des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen kann dem 
Institut weitere Aufgaben übertragen.

§ 3 
Gliederung

(1) Für die Struktur des Instituts ist der vom Leiter 
der Hauptverwaltung Eisenindustrie des Ministeriums 
für Berg- und Hüttenwesen bestätigte Strukturplan 
verbindlich.

(2) Im Rahmen des bestätigten Strukturplanes gliedert 
sich das Institut seinen Aufgaben entsprechend in 
folgende Abteilungen:

I. Fachabteilungen:
a) Abteilung Metallurgie
b) Abteilung Warmverformung
c) Abteilung Wärme
d) Abteilung Metallographie
e) Abteilung Chemie
f) Abteilung Wärmebehandlung
g) Abteilung Physik
h) Abteilung Festigkeitslabor
i) Abteilung Technisches Büro und Werkstatt 
k) Abteilung Gießerei

II. Verwaltungsabteilungen:
a) Allgemeine Verwaltung
b) Kaderabteilung
c) Abteilung Dokumentation

§ 4
Leitung und Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Das Institut wird durch den Direktor geleitet, der 
Wissenschaftler sein muß.

(2) Sein Stellvertreter, der qualifizierter Ingenieur 
sein muß, ist der geschäftsführende Direktor. Er soll 
gleichzeitig Leiter einer technisch-wissenschaftlichen 
Abteilung sein.

(3) Der Direktor trägt die Verantwortung für die 
gesamte Tätigkeit des Instituts. Er handelt im Namen 
des Instituts auf der Grundlage der gesetzlichen Be
stimmungen.

(4) Der Direktor ist berechtigt, über alle Angelegen
heiten des Instituts allein zu entscheiden. Er ist dabei 
an die bestätigten Pläne des Instituts und an die Wei
sungen des Leiters der Hauptverwaltung Eisen
industrie des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen 
gebunden. Er soll in wichtigen Fragen seine Entschei
dungen auf Grund von Beratungen mit den zuständigen 
leitenden Mitarbeitern des Instituts treffen.

(5) Die leitenden Mitarbeiter des Instituts sind in 
ihrem Aufgabenbereich weisungsbefugt und dem Direk
tor gegenüber für ihren Aufgabenbereich verant
wortlich.

*
(6) Das Institut wird im Rechtsverkehr durch den 

Direktor allein oder durch seinen Stellvertreter 
gemeinsam mit einem vom Direktor hierzu Bevollmäch
tigten vertreten. Im Rahmen der ihnen vom Direktor 
erteilten Vollmachten können auch zwei sonstige Mit
arbeiter das Institut gemeinsam vertreten. Für die 
Zeichnungsbefugnis gilt die gleiche Regelung.

(7) Der Abschluß von Verträgen, welche Verbindlich
keiten für den Haushalt des Instituts begründen, und 
Verfügungen über dessen Zahlungsmittel bedürfen 
nach den hierfür geltenden Bestimmungen der Mit
zeichnung bzw. Mitwirkung durch den Haushalts
bearbeiter des Instituts oder dessen Stellvertreter.

§ 5
Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter

(1) Der Direktor des Instituts und sein Stellvertreter 
werden von dem Minister für Berg- und Hüttenwesen 
ernannt und abberufen.

(2) Die anderen Mitarbeiter des Instituts werden von 
dem Direktor oder seinem Stellvertreter nach Maß
gabe des bestätigten Stellenplanes eingestellt und ent
lassen. Die Einstellung und Entlassung der leitenden 
Mitarbeiter bedarf der Zustimmung des Leiters der 
Hauptverwaltung Eisenindustrie des Ministeriums für 
Berg- und Hüttenwesen.

§ 6
Finanzierung

(1) Das Institut ist Haushaltsorganisation.
(2) Die für das Institut erforderlichen Mittel werden 

im Haushalt des Ministeriums für Berg- und Hütten
wesen bereitgestellt. Mittel für genehmigte Investitio
nen des Instituts werden im Rahmen des Investitions
planes des Ministeriums zur Verfügung gestellt.

(3) Für vertraglich vereinbarte Leistungen hat das 
Institut die gesetzlich zulässigen Gebühren bzw. bei 
fehlenden Gebührensätzen die Selbstkosten zu berech
nen.

§ 7

Forschungsbeirat
(1) Bei dem Institut wird ein Forschungsbeirat 

gebildet.


